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LUXEMBURG – STEUERLICHE ERWÄGUNGEN ZUR KURZFRISTIGEN
VERMIETUNG VON UNTERKÜNFTEN

Die folgenden Informationen sollen Ihnen einen ersten Überblick über die steuerlichen
Anforderungen geben, die sich für Sie als Vermieter aus der Vermietung von Unterkünften zur
kurzfristigen Beherbergung in Luxemburg ergeben können.

Steuern sind mitunter ein komplexes Thema und es ist wichtig, dass Sie Ihren steuerlichen
Verpflichtungen zeitgerecht nachkommen und die steuerrechtlichen Vorschriften jederzeit
einhalten. Für die rechtzeitige Erstellung und Abgabe der entsprechenden Steuererklärungen
und die Zahlung der anfallenden Steuern sind Sie selbst verantwortlich.

Wenn Sie in Luxemburg eine Unterkunft zur kurzzeitigen Beherbergung vermieten, sollten Sie
sicherstellen, dass Sie über alle nachfolgend genannten Steuerarten im Bilde sind und den Ihnen
diesbezüglich obliegenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen:

● Einkommensteuer
● Umsatzsteuer (USt)
● Gemeindeabgabe (nur in Mamer und Vianden)

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Airbnb möglicherweise verpflichtet ist, die von
Nutzern der Plattform erzielten Einkünfte zu melden. Falls es daher zu Abweichungen zwischen
den von Airbnb gemeldeten Informationen und den in Ihrer jährlichen
Einkommenssteuererklärung angegebenen Einkünften kommen sollte, kann es dazu kommen,
dass die Steuerbehörde dazu Fragen stellen wird.

Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass dieser Leitfaden keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und nicht als rechtliche Beratung zu verstehen ist. Wenn Sie
sich im Hinblick auf Ihre lokalen Steuerpflichten unsicher sind, empfehlen wir Ihnen, sich an die
behördlichen Stellen vor Ort zu wenden oder einen Fachberater zu konsultieren.

Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen nicht laufend aktualisieren. Sie sollten daher
sicherstellen, dass es in der Zwischenzeit nicht zu einer Änderung der gesetzlichen
Bestimmungen oder Verfahrensweisen gekommen ist.

EINKOMMENSTEUER



Eine natürliche Person, die Einkünfte in Luxemburg erzielt, ist in der Regel verpflichtet, einen
gewissen Prozentsatz dieser Einkünfte an die für direkte Steuern zuständigen luxemburgischen
Finanzbehörden zu zahlen. Es folgen eine kurze Darstellung der Steuern, die im Zusammenhang
mit Einkünften aus der Vermietung von Unterkünften zur kurzfristigen Beherbergung in
Luxemburg anfallen könnten, sowie Informationen zur Zahlung dieser Steuern an die für direkte
Steuern zuständigen luxemburgischen Finanzbehörden.

Das Steuerjahr in Luxemburg beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Einkommensteuerpflicht und Einkommensteuerklassen in Luxemburg.

Falls Ihre Mieteinkünfte einen Betrag von 600€ übersteigen ist der gesamte Betrag zu erklären
und zu versteuern. Unter Umständen fallen aber tatsächlich gar keine Steuern an, sofern Ihr
gesamtes zu versteuerndes Einkommen (einschließlich anderer Einkommensquellen) den
Grundfreibetrag nicht überschreitet (und in Abhängigkeit von der Familiensituation des
Steuerpflichtigen).

Die anwendbaren Steuersätze variieren von 0 % bis 42 %. Hinzu kommt ein Zuschlag für die
Arbeitslosenversicherung, der in Abhängigkeit vom gesamten zu versteuernden Einkommen 7 %
oder 9 % beträgt. Somit beträgt der effektive Steuersatz maximal 45,78 % (42 % x 1,09).
Nachstehend sind die Einkommensteuersätze (einschließlich der Zuschläge für die
Arbeitslosenversicherung) für einzeln zu veranlagende Steuerpflichtige aufgeführt:

● 0€ – 11,265 0 %
● 11,266€ – 13,137 8,56 %
● 13,138€ – 15,009 9,63 %
● 15,010€ – 16,881 10,70 %
● 16,882€ – 18,753 11,77 %
● 18,754€ – 20,625 12,84 %
● 20,626€ – 22,569 14,98 %
● 22,570€ – 24,513 17,12 %
● 24,514€ – 26,457 19,26 %
● 26,458€ – 28,401 21,40 %
● 28,402€ – 30,345 23,54 %
● 30,346€ – 32,289 25,68 %
● 32,290€ – 34,233 27,82 %
● 34,234€ – 36,177 29,96 %
● 36,178€ – 38,121 32,10 %
● 38,122€ – 40,065 34,24 %
● 40,065€ – 42,009 36,38 %
● 42,010€ – 43,953 38,52 %



● 43,954€ – 45,897 40,66 %
● 45,897€ – 100,002 41,73 %
● 100,003€ – 150,000 42,80 %
● 150,001€ – 200,004 44,69 %
● ab 200,005€ 45,78 %

Zusätzlich fällt ein Pflegeversicherungsbeitrag in Höhe von 1,4 % an.

Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Website der für direkte Steuern zuständigen
Finanzbehörden in Luxemburg .

Steuererklärungen in Luxemburg.

Wenn Sie in Luxemburg eine Steuererklärung einreichen, sind hierzu die Vordrucke 100
(Einkommensteuererklärung) bzw. 163 (Lohnsteuerjahresausgleich) zu verwenden. Falls Sie
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung haben, ist zusätzlich Vordruck 190 auszufüllen und
als Anlage zur Einkommensteuererklärung (Vordruck 100) einzureichen.

Steuererklärungen sind der Finanzverwaltung entweder in Papierform oder elektronisch an die
dafür eingerichtete Website "MyGuichet“ zu übermitteln:

Steuererklärungen - Abgabefrist.

Die Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung (Vordruck 100) ist jeweils der 31. Dezember
des auf das Ende des Steuerjahres folgenden Jahres.

Die Abgabefrist für den Lohnsteuerjahresausgleich (Vordruck 163) ist jeweils der 31. Dezember
des auf das Ende des Steuerjahres folgenden Jahres. Die Möglichkeit einer Fristverlängerung
besteht in diesem Fall nicht.

Steuererklärungen - Zahlungsfristen.

Die Steuer wird durch die Finanzbehörde festgesetzt. Nach Einreichung einer
Einkommensteuererklärung (Vordruck 100) erlassen die für direkte Steuern zuständigen
Finanzbehörden einen Steuerbescheid, aus dem der zu zahlende Steuerbetrag bzw. der Betrag
einer etwaigen Steuerrückzahlung hervorgeht. Die Frist für die Zahlung der Steuer beträgt einen
Monat nach Erlass des Steuerbescheids durch die Finanzbehörden.

Im Hinblick auf den Lohnsteuerjahresausgleich (Vordruck 163) erlässt die Finanzverwaltung
keinen Steuerbescheid, sondern nimmt eine Rückerstattung des Betrags unmittelbar auf das im
Vordruck angegebene Bankkonto vor.

Kontaktdaten der für direkte Steuern zuständigen luxemburgischen Finanzverwaltung.

https://impotsdirects.public.lu/fr/az/t/tarif_pers.html
https://guichet.public.lu/fr/myguichet.html


Welches Finanzamt für Sie zuständig ist hängt von Ihrem Wohnsitz und der Art der
eingereichten Erklärung ab. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website der für direkte
Steuern zuständigen luxemburgischen Finanzverwaltung.

Typische Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Vermietung von Unterkünften zur
kurzfristigen Beherbergung vom zu versteuernden Einkommen natürlicher Personen
abgezogen werden können.

Grundsätzlich sind bei vermieteten Objekten alle im Zusammenhang mit der Einkünfteerzielung
anfallenden Aufwendungen (z. B. Darlehenszinsen für die Finanzierung der Anschaffung des
Objekts, Versicherung, die von Airbnb berechnete Service-Gebühr etc.) abzugsfähig.

Rechtlich nicht gänzlich klar ist jedoch die steuerliche Behandlung der Vermietung Ihres Haupt-
oder Zweitwohnsitzes zur kurzfristigen Beherbergung. Hier wären wohl Zeiträume zu
unterscheiden, in denen das Objekt vermietet ist (oder zur Miete angeboten wird) und Zeiträume,
in denen dies nicht der Fall ist. Die Aufwendungen wären dann den entsprechenden Zeiträumen
zuzuordnen. Für den Haupt- und Zweitwohnsitz ist der Abzug von Aufwendungen (mit
Ausnahme von Hypothekenzinsen bis zu einer bestimmten jährlichen Obergrenze) nur möglich,
sofern und soweit die Aufwendungen eindeutig im Zusammenhang mit dem zu versteuernden
Einkommen (d. h. Miteinkünften) stehen.

Angesichts dieser Unklarheiten in Bezug auf die steuerliche Behandlung sollten Sie unbedingt
einen örtlichen Steuerberater hinzuziehen.

Abzugsmöglichkeiten im Rahmen der steuerlichen Abschreibung (z. B. Abschreibungsbeträge
/ Abnutzung).

Sofern Einkünfte als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung qualifizieren, beträgt der
Abschreibungssatz 2 %, 4 % (es gilt ein besonderer Steuerfreibetrag1) bzw. 6 % (bei
Energieeffizienzsteigerung) des Kaufpreises (abzüglich des Preises und der
Anschaffungskosten für das Grundstück). Der Prozentsatz richtet sich nach dem Baujahr.

Einkommensteuerpflicht beschränkt Steuerpflichtiger in Luxemburg.

Wenn Sie nicht in Luxemburg ansässig sind, aber Einkünfte aus der Vermietung eines Objekts in
Luxemburg erzielen, die einen Betrag von 600€ übersteigen, sind sie verpflichtet, in Luxemburg

1 Die 4 %ige erhöhte Abschreibung ist beschränkt auf zwei Gebäude oder Gebäudeteile, die nach dem
31. Dezember 2022 erworben oder errichtet wurden, wie durch die großherzogliche Verordnung vom 23.
Dezember 2022 umgesetzt, mit der die geänderte großherzogliche Verordnung vom 19. November 1999
geändert wird, die Artikel 106 Unterabsätze 3 und 4 des geänderten Einkommensteuergesetztes vom 4.
Dezember 1967 umsetzt (pauschale Abschreibungsbasis und Abschreibungssätze für Mietobjekte).

https://impotsdirects.public.lu/fr/profil/organigramme.html
https://impotsdirects.public.lu/fr/profil/organigramme.html


eine Steuererklärung einzureichen.

Einkommensteuerpflicht in Luxemburg Steuerpflichtiger mit ausländischen Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung.

Wenn Sie steuerlich in Luxemburg ansässig sind und Ihre ausländischen Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung einen Betrag von 600€ überschreiten, sollten Sie dies in Ihrer
Einkommensteuererklärung angeben. Dieses Einkommen ist zwar in Luxemburg steuerbefreit,
wird aber für die Ermittlung Ihres weltweiten Steuersatzes zur Besteuerung von
luxemburgischen Einkünften herangezogen (Steuerbefreiung mit Progressionsvorbehalt).

Allgemeine Grundsteuern.

Jede Gemeinde in Luxemburg ist befugt, eine Kommunalsteuer (Grundsteuer) auf in der
jeweiligen Gemeinde gelegenes Grundeigentum zu erheben. Die Grundsteuer wird auf das
Grundeigentum, unabhängig davon, wie es genutzt wird (wohnliche Nutzung, gewerbliche
Nutzung, gemischte Nutzung usw.), oder auf die vom Steuerzahler für den Erwerb des
Grundeigentums verwendeten Finanzierungsquellen erhoben.

Die Person, die am 1. Januar eines Jahres Grundeigentümerin ist, schuldet die Grundsteuer für
das gesamte Jahr. Die Gemeinde, in der das Grundvermögen gelegen ist, sendet dem
Eigentümer jedes Jahr einen Grundsteuerbescheid zu, in dem der zu zahlende Betrag und der
Zahlungsplan angegeben sind. Bei einem Grundsteuerbetrag von über 110€ gibt es
üblicherweise vierteljährliche Zahlungstermine, jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und
15. November. Beträgt die Grundsteuer weniger als 55€, sollte der Gesamtbetrag für das
betreffende Jahr bis zum 15. November gezahlt werden. Beträgt die Grundsteuer zwischen 55€
und 110€ sollte eine Hälfte des Gesamtbetrags bis zum 15. Mai und die andere Hälfte bis zum
15. November gezahlt werden2.

Steuer auf Veräußerungsgewinne in Luxemburg.

Gewinne aus der Veräußerung von Grundeigentum innerhalb von zwei Jahren nach dessen
Erwerb werden als reguläre Einkünfte zu den normalen Einkommensteuersätzen versteuert.
Gewinne aus der Veräußerung von Grundeigentum, das mehr als zwei Jahre gehalten wurde,
werden mit 50 % des normalen Steuersatzes versteuert.

Bei langfristigen Veräußerungsgewinnen sind die ersten 50,000€ (bzw. 100,000€ bei zusammen
veranlagten Ehepartnern) in einem Zeitraum von 11 Jahren steuerfrei.

Gewinne aus der Veräußerung Ihres Hauptwohnsitzes sind steuerfrei.

2 Der am 10. Oktober 2022 beim luxemburgischen Parlament eingereichte (und noch nicht
verabschiedete) Gesetzesentwurf Nr. 8082 sieht eine Neuberechnung der derzeitigen Grundsteuer vor.
Der Gesetzentwurf enthält auch einen Vorschlag für eine neue Steuer auf unbewohnte Wohnimmobilien
und eine weitere Steuer für unbebaute Grundstücke.



Steuerberechnungsbeispiel

Zoé ist Eigentümerin eines Hauses mit zwei Schlafzimmern in Luxemburg. Sie vermietet
gelegentlich an Wochenenden ihr Gästezimmer, das 35 % ihrer gesamten Wohnfläche
ausmacht.
Im Jahr 2023 erzielte sie Brutto-Mieteinkünfte in Höhe von insgesamt 7,000€.

Im Jahr 2023 sind Zoé folgende Kosten im Zusammenhang mit dem Haus entstanden:
Gebäudeversicherung 500€, Grundsteuer 350€, Hypothekenzinsen 2,500€ und Strom 600€.

€

Bruttomieteinkünfte 7,000

Abzüglich
abzugsfähiger Kosten:

Gebäudeversicherung (35 % des
Gesamtbetrags)

(175)

Grundsteuer (35 % des Gesamtbetrags) (123)

Hypothekenzinsen (35 % des
Gesamtbetrags)

(875)

Strom (35 % des Gesamtbetrags) (210)

Steuerpflichtige
Mieteinkünfte

5,617

UMSATZSTEUER

Das Umsatzsteuerrecht ist komplex. Sie sollten sich daher Zeit nehmen, sich mit den
umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften vertraut zu machen, die für Sie in Ihrer konkreten Situation
gelten.

Allgemein gesagt handelt es sich bei der luxemburgischen Umsatzsteuer (USt), um eine
Verbrauchssteuer. Die meisten in Luxemburg ausgeführten Warenlieferungen und
Dienstleistungen unterliegen der Umsatzsteuer.

Personen, die in Luxemburg Warenlieferungen oder Dienstleistungen ausführen, sind unter
Umständen verpflichtet, Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen und diese an das für indirekte
Steuern zuständige Finanzamt in Luxemburg abzuführen. Genau wie bei allen anderen Steuern,
sollten Sie auch im Zusammenhang mit Ihren möglichen umsatzsteuerrechtlichen Pflichten in
Luxemburg eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater konsultieren.



Falls Sie aktuell ein Zimmer an Gäste vermieten, könnten Sie verpflichtet sein, auf die Miete
Umsatzsteuer zu vereinnahmen und diese an das für indirekte Steuern zuständige Finanzamt in
Luxemburg abzuführen. Da die Vermietungsleistung nicht von Airbnb ausgeführt wird, obliegt es
Ihnen als lokalem Gastgeber (Host), die ggf. auf die Miete anfallende Umsatzsteuer zu
vereinnahmen und abzuführen.

Muss ich Gästen Umsatzsteuer berechnen, wenn ich in Luxemburg Unterkünfte zur
kurzfristigen Beherbergung vermiete?

Grundsätzlich sind natürliche Personen, die in Luxemburg als Unternehmer ein Gewerbe
betreiben, im Hinblick auf ihre Dienstleistungen umsatzsteuerpflichtig, sobald die
Voraussetzungen für eine umsatzsteuerliche Registrierung erfüllt sind.

Nach aktuellem Stand sind Sie verpflichtet, sich in Luxemburg umsatzsteuerlich zu registrieren,
wenn Sie in einem Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten Dienstleistungen im Wert
von 35,000€ erbracht haben. Wenn Sie also Unterkünfte zur kurzfristigen Beherbergung
vermieten und Ihre Mieteinkünfte diesen Betrag überschreiten, sollten Sie sich umsatzsteuerlich
registrieren. Ist Ihr Umsatz niedriger als dieser Betrag, können Sie ggf. von der sog.
„Kleinunternehmer-Regelung“ profitieren. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen Steuerberater
oder eine Steuerberaterin vor Ort, um herauszufinden, ob diese Regelung für Sie gilt.

Wenn Sie als natürliche Person nicht in Luxemburg ansässig sind, die von Ihnen vermietete
Unterkunft aber in Luxemburg belegen ist, sollten Sie sich für Umsatzsteuerzwecke registrieren,
da für Sie keine Registrierungsgrenze gilt.

Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Steuerberater zu klären, ob Sie sich
umsatzsteuerlich registrieren lassen und Umsatzsteuer in Rechnung stellen müssen.

Weitere Hilfestellung zur umsatzsteuerlichen Registrierung in Luxemburg erhalten Sie auf der
Website der für indirekte Steuern zuständigen Finanzbehörden (AEDT).

Ich unterliege der Umsatzsteuer. Wie berechne ich, welche Steuerbeträge ich meinen Gästen in
Rechnung stelle?

Die anwendbaren Steuersätze sind von Land zu Land unterschiedlich und unterliegen
regelmäßigen Anpassungen. Um sicherzugehen, dass Sie die richtigen Umsatzsteuersätze
anwenden, sollten Sie die in dem Land, in dem Sie umsatzsteuerpflichtig sind, aktuell
anwendbaren Steuersätze in regelmäßigen Abständen beim örtlichen Finanzamt erfragen.

Im Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments beispielsweise gilt in Luxemburg für die
Vermietung von Ferienwohnungen ein Umsatzsteuersatz von 3 %. Die Vermietung von
Ferienwohnungen wird als vorübergehende Beherbergung angesehen.

https://pfi.public.lu/fr.html


In Luxemburg gelten aktuell jedoch auch noch andere Umsatzsteuersätze, weshalb wir Ihnen
nahelegen, sich von einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin vor Ort bestätigen zu lassen,
welcher Umsatzsteuersatz auf Ihre Dienstleistungen anwendbar ist.

Ich unterliege der Umsatzsteuer. Wie vereinnahme ich Umsatzsteuer von meinen Gästen?

Sofern die von Ihnen erbrachten Dienstleistungen umsatzsteuerpflichtig sind, müssen Sie von
Ihren Gästen die entsprechenden Umsatzsteuerbeträge vereinnahmen, dem Finanzamt diese
Umsätze im Wege regelmäßiger Umsatzsteuer-Voranmeldungen melden und den
Umsatzsteuerbetrag abführen. In Luxemburg erfolgen Umsatzsteuer-Voranmeldungen abhängig
von der Umsatzhöhe üblicherweise jährlich, vierteljährlich oder monatlich. Betragen Ihre
Umsätze:

● weniger als 112,000€, sollten Sie eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung einreichen,
● zwischen  112,000€ und 620,000€, sollten Sie vierteljährlich

Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie eine jährliche zusammenfassende Meldung
einreichen,

● mehr als 620,000€, sollten Sie monatlich Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie eine
jährliche zusammenfassende Meldung einreichen.

Umsatzsteuer-Jahreserklärungen müssen bis zum 28. Februar des Folgejahres eingereicht
werden (die Umsatzsteuer-Jahreserklärung für 2023 sollte also bis zum 28. Februar 2024
eingereicht werden). Sie können jedoch ggf. eine Fristverlängerung bis zum 31. Oktober in
Anspruch nehmen. Vierteljährliche und monatliche Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis
zum 15. des auf das Ende des jeweiligen Zeitraums folgenden Monats eingereicht werden
(beispielsweise muss die Umsatzsteuer-Voranmeldung für Januar bis zum 15. Februar
eingereicht werden). Sie können jedoch ggf. eine Fristverlängerung um zwei Monate in Anspruch
nehmen. Jährliche zusammenfassende Meldungen schließlich müssen bis zum 30. April des
Folgejahres eingereicht werden. Sie können jedoch ggf. eine Fristverlängerung bis zum
31. Dezember in Anspruch nehmen.

Es könnten einige Formalitäten, wie beispielsweise die Ausstellung einer Quittung oder einer
Rechnung für Ihre Gäste, erforderlich sein. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Weitere Hilfestellung zur Abgabe von Umsatzsteuererklärungen in Luxemburg erhalten Sie auf
der Website der für indirekte Steuern zuständigen Finanzbehörden.

Es könnten auch bestimmte Vorgaben dahingehend bestehen, ob Sie Ihre Preise inklusive oder
exklusive Umsatzsteuer ausweisen. Sie sollten Ihre Pflichten bezüglich der Preisgestaltung und
die jeweiligen Anforderungen an die Rechnungsstellung bei Ihrem Steuerberater oder Ihrer
Steuerberaterin vor Ort erfragen.

https://pfi.public.lu/fr/professionnel/tva/en-cours-activite-economique/que-doivent-contenir-factures.html
https://pfi.public.lu/fr.html


GEMEINDEABGABE (NUR IN MAMER UND VIANDEN)

Seit dem 1. Juli 2019 wird in der Gemeinde Mamer auf Einkünfte eine Gemeindeabgabe in Höhe
von 3 % erhoben.

Falls Sie aktuell in Mamer ein Zimmer an Gäste vermieten, könnten Sie daher verpflichtet sein,
die Miete unter Berücksichtigung einer Gemeindeabgabe in Höhe von 3 % zu vereinnahmen und
diese an die Gemeinde Mamer abzuführen.

Seit dem 1. Januar 2023 wird in der Gemeinde Vianden eine Gemeindeabgabe in Höhe von €2
pro Person und Nacht erhoben.

Falls Sie daher aktuell in Vianden ein Zimmer an Gäste vermieten, könnten Sie verpflichtet sein,
€2 pro Person und Nacht zu Ihrer Miete hinzuzurechnen und diese Gemeindeabgabe an die
Gemeinde Vianden abzuführen.


